
•werden' bis zur Rechtskraft des Urteile unter '.itulntur 
me eines Mitarbeiters der Abteilung IX und der Abteilung Alt 
durchgeführt. In besonderen Fällen ist nach Leiterabsprache 
die Besuchsdurciiführung durch einen Mitarbeiter der Abteilung 
IX oder der Abteilung XIV möglich. Die Besuche Verhafteter 
(z. B. Ehepartner) untereinander erfolgen nur im Beisein von 
zwei Mitarbeitern der Abteilung IX.

Der Besuch kann maximal zwei Familienangehörigen gleichzeitig 
gestattet werden. Kindern wird der Besuch grundsätzlich ver- 
wehrt. ^
Soweit es engste Angehörige betriff*. )^nn Vi^^tlau.fe des 
Errni111 ungsv erfahrene e in em*»We chs e lf d#r;̂Öfesucher z uges t immt
werden (z. 3. Vatnr/^?ü'lbk;>-öMutter/5chvvos )SriVracK bt.r*)

'X. ß  %
Die Verhaftetet"sind vor und nacn den Besuchen mit aem 
Rechtsanwalt oder mit den Angehörigen auBemalo ces Verwahr- 
raumes durch den dafür verantwortlichen Mitarbeiter der Abtei
lung XIV umzuziehen und zu durchsuchen, um Möglichkeiten der 
Übergabe von Kassibern auszuschließen.

Vor Beginn des Besuches sind die Besucher und der (die) Ver
haftete durch den dafür verantwortlichen Mitarbeiter der Ab
teilung IX (oder in bestimmten Fällen auch durch den beauftrag 
ten Mitarbeiter der Abteilung XIV) zu belehren. Werden die 
auferlegten Regeln der Gesprächs- oder VerhaltensfiTnrung 
durch Verhaftete oder Besucher verletzt, erfolgt eine Verwar
nung der Betreffenden und im Wiederholungsfälle der Abbruch 
des Besuches. Bei Abbruch des Besuches ist vom dafür verant
wortlichen Mitarbeiter ein Protokoll zu fertigen,, dem Staats
anwalt zur Kenntnis zu geben und in der Handakte abzulegen.

Soll Verhafteten die Besuchserlaubnis aus diese Maßnahme 
rechtfertigenden Gründen zeitweilig entzogen oder besondere 
Besuchsbedingungen festgelegt werden, ist dies durch den 
Staatsanwalt zu verfügen.


